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Flächenansatz eines Hobbyraums 
 

Wann zählt die Fläche des Hobbyraums komplett zur Wohnfläche? 
 
Immer wieder gibt es Streitigkeiten, wann der Vermieter die Fläche des 
Hobbyraums komplett zur Wohnfläche rechnen darf. Hierfür müssen folgende 
Voraussetzungen vorliegen: 

1. Die Deckenhöhe muss mind. 2 Meter betragen und 
 

2. der Zugang muss ausschließlich über die Wohnung möglich sein. 
 

 
Außerdem muss der Hobbyraum natürlich die üblichen Anforderungen an 
Wohnraum erfüllen: 
 

• Wohnliche Nutzbarkeit 
 

• Natürliche Belichtung (Fenster) 
 

• Heizung 

 
 
 
Quelle: Amtsgericht Charlottenburg Az.: 232 C 67/18 
 


